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1	Zweck
Die in dieser Norm beschriebene Brandprüfung dient dazu,
die Flammenausbreitung, die kritische Strahlungsintensi¬
tät sowie die Rauchentwicklung von Bodenbelägen bzw.
-beschichtungen bei Beanspruchung mit einem Wärme¬
strahler zu ermitteln. Die Ergebnisse werden der Einrei¬
hung der Bodenbeläge bzw. -beschichtungen in die Bau¬
stoffklasse B1 nach DIN 4102 Teil 1 zugrundegelegt.

2	Begriffe
2.1 Brennstrecke
Brennstrecke ist die Strecke zwischen Probennull-Linie und
dem vordersten Punkt (in Abbrandrichtung) der Probe, aus
dem Flammen austreten. Der Flammenaustrittspunkt der
Probe wird durch Beobachtung während der Prüfung festge¬
stellt. Die Brennstrecke ist nicht immer identisch mit der zer¬
störten Länge. Diese kann durch Schmelzen, Sintern, Verkoh¬
len oder Glimmen größer sein als die Brennstrecke. Die Pro¬
bennull-Linie liegt in 10 mm Abstand von der Innenkante des
Probenhalters an der heißen Seite der Probe.
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2.2 Strahlungsprofil
Strahlungsprofil ist das Diagramm der in Abhängigkeit vom
Abstand zur Probennull-Linie gemessenen Strahlungs¬
intensität bei einer Kalibrierprobe.

Nach den Prüfzeichenverordnungen der Länder bedür¬
fen schwerentflammbare Baustoffe (Klasse B1) eines
Prüfzeichens des Instituts für Bautechnik in Berlin,
sofern sie nicht im Anhang zur Prüfzeichenverordnung
ausgenommen sind.

Für die prüfzeichenpflichtigen Baustoffe ist eine Über¬
wachung/Güteüberwachung mit entsprechender Kenn¬
zeichnung erforderlich.

Neben den Festlegungen dieser Norm sind die Prüf¬
grundsätze für prüfzeichenpflichtige Baustoffe der
Klasse DIN 4102 — B1 maßgebend.

Diese „Prüfgrundsätze" sind in den „Mitteilungen" des
Instituts für Bautechnik veröffentlicht.

Fortsetzung Seite 2 bis 7

Normenausschuß Materialprüfung (NMP) im DIN Deutsches Institut für Normung e.V.
Normenausschuß Bauwesen (NABau) im DIN

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, Burggrafenstraße 6, 1000 Berlin 30
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Seite 2 DIN 4102 Teil 14

2.3 Kritische Strahlungsintensität
Kritische Strahlungsintensität / ist die aus dem Strahlungs¬
profil zu entnehmende Strahlungsintensität, die der bei
Versuchsende gemessenen Brennstrecke entspricht.
Für Bodenbeläge, deren Flammen innerhalb von 30 min von
selbst verlöschen, entspricht dieser Wert dem Wert CRF
nach ISO/DIS 9239 : 1988. Für Bodenbeläge, bei denen die
Flammen nach 30 min gelöscht werden, entspricht dieser
Wert dem Wert RF-30 nach ISO/DIS 9239 : 1988.

3	Kurzbeschreibung des Verfahrens
Die Oberfläche einer horizontal angeordneten Probe wird
einer definierten Strahlungsbeanspruchung ausgesetzt.
Sie wird nach einer Vorwärmzeit am heißeren Ende entzün¬
det. Die Flammenausbreitung sowie die Rauchentwicklung
werden in Abhängigkeit von der Beanspruchungsdauer
bestimmt. Aus der Brennstrecke und dem Strahlungsprofil
wird die kritische Stahlungsintensität ermittelt. Die Rauch¬
entwicklung wird durch das Integral der Lichtschwächung
im Abzugsschacht der Prüfkammer über die Versuchs¬
dauer bestimmt.

4	Bezeichnung
Bezeichnung des Verfahrens zur Bestimmung der Flam¬
menausbreitung bei Beanspruchung mit einem Wärme¬
strahler nach dieser Norm (14):

Prüfung DIN 4102-14

5	Geräte
5.1	Aufstellung, Einzeltelle
Das Gerät muß in einem Raum mit einem Volumen von min¬
destens 50 m^ aufgestellt werden. Die Abstände zu den
Wänden müssen Bild 1 entsprechen.
Das Gerät besteht aus
—	Prüfkammer
—	gasbeheiztem Strahler
—	Probenhalter
—	Zündbrenner
—	Absaugvorrichtung
—	Meß- und Kalibriereinrichtung.

5.2	Prüfkammer
Die Prüfkammer muß Bild 2 entsprechen. Sie muß an der
Unterseite offen sein. Wände und Oberseite der Prüfkam¬
mer müssen aus nichtbrennbaren Bauplatten mit einer
Dicke von (13 + 1)mm und einer Dichte von etwa 650 kg/
m® hergestellt sein. Die Wärmeleitfähigkeit der Bauplatten
der Wände soll etwa 0,2 W/(m • K) betragen. Die Wände
dürfen außen mit Blech bekleidet sein.
Die Vorderseite der Prüfkammer muß ein Fenster mit den
Maßen etwa 120 mm x 1200 mm aus temperaturbeständi¬
gem Glas haben. Das Fenster muß so gelegen sein, daß die
gesamte Probe bei geschlossener Prüfkammer zu sehen
ist. An der Vorderseite der Prüfkammer muß sich eine über
die ganze Breite der Prüfkammer durchgehende Klappe
befinden, durch die der Probenhalter sowie sein Unterstüt¬
zungsrahmen ein- und ausgefahren werden können.
Unten in der Prüfkammer muß ein in einer Schienenführung
laufender Unterstützungsrahmen für den Probenhalter ein¬
gebaut sein. Der Unterstützungsrahmen muß so angeord¬
net sein, daß sich der Probenhalter in eingefahrenem
Zustand in horizontaler Position in der gewünschten Höhe
bezogen auf den Strahler befindet. Die Zuluftfläche um den
Unterstützungsrahmen herum muß (2600 + 300) cm^
betragen.
An der Rückseite des Unterstützungsrahmens muß sich
eine Meßskale befinden, die während der Versuche eine
Ermittlung des Abstandes des vordersten Flammenaus¬
trittspunkts von der Probennull-Linle ermöglicht.

Oben auf der Prüfkammer befindet sich, oberhalb der kal¬
ten Seite der Probe, ein Abzugsschacht aus den gleichen
Bauplatten wie die Wände der Prüfkammer.

5.3	Strahler
Der Strahler ist ein Gasbrenner aus porösem keramischen
Werkstoff mit einer strahlenden Oberfläche mit den Maßen
(450 + 10) mm x (300 + 5) mm. Der keramische Werkstoff
des Strahlers muß bis 850 °C temperaturbeständig sein
und in einem gußeisernen Gehäuse befestigt sein.
Der Strahler ist in der Prüfkammer so unter einem Winkel
von (30 + 1)° zur Horizontalen zu befestigen, daß sich
seine kurze Seite parallel zur kurzen Seite der Probe befin¬
det. Die Anordnung des Strahlers in Relation zur Probe ist in
Bild 2 dargestellt.
Zur Beheizung des Strahlers wird ein Gemisch aus Propan¬
gas in üblicher Handelsqualität und Luft verwendet.
Die Zuluft und die Gaszufuhr für den Strahler müssen ein¬
stellbarsein, um den Strahler entsprechend der gewünsch¬
ten Leistung regeln zu können.

5.4	Probenhalter
Der Probenhalter muß aus (2 + 0,1 ) mm dickem Blech aus
nichtrostendem Stahl X5CrNi1810 (Werkstoff-Nummer
1.4301) nach DIN 17 440 hergestellt sein. Seine lichte Öff¬
nung und seine Außenmaße müssen Bild 3 entsprechen.
Der Probenhalter sollte Schnellschlußverbindungen zur
Befestigung der Probekörper haben.

5.5	Zündbrenner
Als Zündbrenner wird ein Propanbrenner eingesetzt. Zuluft
und Gaszufuhr sind so einzustellen, daß der blaue Kern der
Flamme, gemessen von der Brennervorderkante, eine
Länge von etwa 13 mm hat. Die Gesamtlänge der Flamme
soll etwa 50 mm betragen.
Der Zündbrenner muß beweglich sein und so festgestellt
werden können, daß die Flamme in der Mitte der kurzen
Probenseite etwa 10 mm vom heißen Ende (Probennull¬
Linie) entfernt mit der Probenoberseite in Berührung
gebracht werden kann. Der Zündbrenner muß sich dabei
parallel zu der kurzen Seite der Probe befinden. Er muß so
abgedreht werden können, daß sich die Flamme in einer
horizontalen Ebene mindestens 50 mm oberhalb der Pro¬
benoberfläche befindet.

5.6	Absaugvorrichtung
Zur Absaugung des Rauchs aus der Prüfkammer wird ober¬
halb der Prüfkammer eine Abzugshaube angeordnet,
deren Maße Bild 1 entsprechen müssen. Die Abzugshaube
ist mit einem Ventilator verbunden, der so eingestellt wird,
daß in dem Abzugsschacht der Prüfkammer eine Luftge¬
schwindigkeit von (2,5 <0,2) m/s (gemessen bei kalter
Prüfkammer an der in Bild 2 gekenzeichneten Stelle)
erreicht wird.

5.7	Meßgeräte
5.7.1	Meßgerät für die Temperatur
Für die Messung der Temperatur in der Prüf kammer bzw. im
Abzugsschacht der Prüfkammer sind an den in Bild 2 ange¬
gebenen Stellen Thermoelemente einzubauen. Die
Thermoelemente sollen als Mantelelemente mit einem
Außendurchmesser von (3,1 + 1) mm ausgeführt sein. Das
für die Anzeige der Temperaturen benutzte Meßgerät soll
Fehlergrenzen von < 1 K haben.

5.7.2	Strahlungsmeßgeräte
Zur Einstellung der Strahlertemperatur ist ein Strahlungs¬
pyrometer zu verwenden, das in einem Abstand von
1370 mm vom Strahler angebracht ist. Es soll einen Blick¬
winkel haben, dessen Durchmesser an der Strahlerober-
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DIN 4102 Teil 14 Seite 3

fläche etwa 250 mm beträgt. Das Strahlungspyrometer ist
so auszurichten, daß es etwa die Mitte des Strahlers erfaßt.
Es soll in einem Meßbereich von 750 bis 800 K (480 bis
530 °C) mit einer Fehlergrenze von < 2K messen.
Zur Ermittlung des Strahlungsprofils wird ein Strahlungs¬
meßgerät mit einem Meßbereich von 0 bis 1,5 W/cm^ einge¬
setzt. Die Fehlergrenze des Strahlungsmeßgeräts muß
< 0,02 W/cm^ betragen. Der Meßkopf des Strahlungsmeß¬
geräts hat einen Durchmesser von etwa 25 mm und ist was¬
sergekühlt.

5.7.3	Lichtmeßstrecke
In der Längsachse des Abzugsschachtes der Prüfkammer
ist eine Lichtmeßstrecke nach DIN 50 055 zur Messung der
Lichtschwächung angeordnet. Meßlichtgeber bzw. Meß¬
lichtempfänger sind außerhalb der Abzugshaube auf einem
eigenen Rahmen montiert, der nur an einer Stelle mit der
Abzugshaube verbunden ist. Zwischen der Außenwand der
Abzugshaube und dem Abzugsschacht der Prüfkammer
sind Stahlrohre mit einem Innendurchmesser von 50 mm
angeordnet, um den Einfluß vagabundierender Rauch¬
ströme in der Abzugshaube auszuschalten. Diese Stahl¬
rohre haben jeweils Anschlüsse für die Einführung von
Spülluft. Jedem der Stahlrohre wird eine Spülluft von 25 l/h
zugeführt. Die Anordnung der Lichtmeßstrecke ist in Bild 4
dargestellt.

5.7.4	Zeitmeßgerät
Zur Bestimmung der Versuchsdauer ist ein Zeitmeßgerät
zu verwenden, das eine Fehlergrenze von < 2s hat.

5.7.5	Kalibrierprobe
Als Kalibrierprobe wird eine Caiciumsilikatplatte der in Bild
3 gezeigten Form und Maße verwendet. Ihre Dichte beträgt
etwa 650 kg/m®, ihre Dicke (13 + 1)mm. Sie weist in der
Längsachse 9 Bohrungen auf.

6 Probekörper
Der Probekörper besteht aus einer Probe des zu prüfenden
Bodenbelages und einer Probenträgerplatte. Der Boden¬
belag kann auf diese Probenträgerplatte lose aufgelegt
oder geklebt sein. Bodenbeschichtungen werden auf die
Probenträgerplatte aufgetragen.

6.1	Probenträgerplatte
Stellvertretend für in der Praxis übliche Untergründe müs¬
sen für die Herstellung der Probekörper folgende Proben¬
trägerplatten verwendet werden:

a)	für massive mineralische Untergründe: Faserzementplat¬
ten, (6 + 1) mm dick, Rohdichte (1900 + 100) kg/m®,
Baustoffklasse A nach DIN 4102 Teil 1, Massenanteil an
brennbaren Bestandteilen <6%

b)	für andere Untergründe: der jeweils vorgesehene Unter¬
grund.

6.2	Anzahl und Maße der erforderlichen
Probekörper

Die Anzahl der aus Probenträgerplatten und Bodenbelag
bzw. Bodenbeschichtungssystem herzustellenden Probe¬
körper beträgt bei geklebten Proben 3, bei lose aufliegen¬
den textilen Proben 4.
Die Maße der Probekörper müssen (1050 + 5) mm x
(230 + 5) mm betragen. Bei geklebten Bodenbelägen sind
die Proben in Fertigungsrichtung zu schneiden. Bei lose
aufgelegten textilen Bodenbelägen sind je 3 Proben längs
und 3 Proben quer zur Fertigungsrichtung zu schneiden
(siehe auch Abschnitt 7.2).

6.3	Aufbau der Probekörper
Die Verarbeitung auf der nach Abschnitt 6.1 gewählten Pro¬
benträgerplatte muß der praxisgerechten Einbausituation
entsprechen. Bei der Ausführüng von Verklebungen sind
die technischen Verarbeitungshinweise des Kleberherstel¬
lers zu beachten.

6.4	Vorbehandlung der Probenträgerplatten und
Probekörper

Die nachfolgend angegebenen Klimatisierungen erfolgen
im Normalklima DIN 50014-23/50-2. Wenn von diesem
Klima abgewichen wird, ist dies im Prüfbericht anzugeben.
Probenträgerplatten sind vor der Verwendung mindestens
14 Tage zu klimatisieren. Sofern Bodenbeläge für die
Brandversuche lose auf die Probenträgerplatten gelegt
werden, sind die Proben mindestens 3 Tage zu klimatisie¬
ren.
Bei Verklebungen und Beschichtungen sind die hergestell¬
ten Probekörper nach der Abbindephase mindestens
14 Tage zu klimatisieren. Diese Klimatisierung darf abge¬
brochen werden, wenn die Probekörper Gewichtskonstanz
erreicht haben. Diese gilt als erreicht, wenn sich das
Gewicht der Probekörper zwischen zwei Wägungen im
Abstand von 24h um nicht mehr als lg ändert.
Vor dem Brandversuch ist die Oberseite der Probekörper
von lose anhaftendem Schmutz zu reinigen.

7 Durchführung
7.1	Vorbereitung der Prüfkammer
Für die Inbetriebnahme der Prüfkammer wird zuerst die
Absaugvorrichtung auf die erforderliche Absaugleistung
(siehe Abschnitt 5.6) eingestellt. Die der Lichtmeßstrecke
(siehe Abschnitt 5.7.3) zugeführte Spülluft wird auf je 25 l/h
eingestellt.
Bei ausgebautem Probenhalter wird die Brenngas-Zufuhr
(Gas-Luft-Gemisch) für den Strahler eingeschaltet und mit
Hilfe der Zündeinrichtung zur Entflammung gebracht. Für
die Zündung bis zum gleichmäßigen Brennen des Strahlers
kann die Brenngas-Zufuhr kurzzeitig um etwa 20% über die
Grundeinstellung erhöht werden. In der anschließenden
Aufheizphase von etwa 1 h wird der Betriebszustand (siehe
Abschnitt 9.2) erreicht.
Vor jedem Brandversuch soll der Betriebszustand über
etwa 10 min ohne Nachregelung konstant gehalten werden.
Dabei darf die Strahlertemperatur nicht mehr als 5K von
dem im Kalibrierverfahren ermittelten Wert abweichen. Die
Temperatur der Prüfkammer muß innerhalb der vorgege¬
benen Grenzwerte liegen.
Der in Betrieb gesetzte Zündbrenner ist in der Ausgangs¬
lage festzustellen (etwa 50 mm über Probenoberseite).

7.2	Brandversuche
Der vorbereitete Probekörper (siehe Abschnitte 6.2 bis 6.4)
wird in den Probenhalter (siehe Bild 3) eingebaut. Anschlie¬
ßend wird der Probenhalter mit nach oben gerichteter Prüf¬
fläche auf dem beweglichen Unterstützungsrahmen der
Prüfkammer montiert und in die betriebsbereite Prüfkam¬
mer geschoben. Nach Schließen der Klappe werden die
Zeitmessung und die Meßeinrichtung für die Aufnahme der
Lichtschwächung gestartet. Der Versuchsablauf von höch¬
stens 30 min wird in drei Phasen unterteilt:
a)	bis zur 2. Minute: Die Prüffläche des Probekörpers wird

vorgeheizt. Der Zündbrenner befindet sich in der Aus¬
gangslage.

b)	3. bis 12. Minute: Die Flamme des Zündbrenners wird so
auf die Probe gerichtet, daß der blaue Kern der Flam¬
men die Probe in der Mitte der Probenbreite berührt.
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Seite 4 DIN 4102 Teil 14

c) 13. bis 30. Minute: Nach der 12. Minute wird der Zünd¬
brenner wieder in die Ausgangslage zurückgeschwenkt.
Falls die Probe nicht weiterbrennt (Flammen oder Glim¬
men) und die Lichtschwächung auf 0 zurückgegangen
ist, wird der Versuch abgebrochen. Nach der 30. Minute
wird abgelöscht.

Anmerkung: Beim Betrieb der Prüfkammer (besonders
beim Ausbau von heißen Probekörpern) ist das
Einatmen von Zersetzungs- und Rauchgasen durch
das Bedienungspersonal mit Hilfe von geeigneten
Schutzvorkehrungen zu vermeiden.

Bei lose aufgelegten Bodenbelägen sind je 1 Probe längs
und 1 Probe quer zur Fertigungsrichtung zu prüfen und die
Prüfung, die den schlechteren Wert ergab, mit zwei neuen
Probekörpern zu wiederholen.

8	Versuchsauswertung
8.1	Allgemeines
Wurde der Bodenbelag lose auf die Probenträgerplatte
gelegt, gilt das Ergebnis der Brandversuche für den unver-
klebten Einbauzustand und auch für den geklebten
Zustand bei Anwendung von beliebigen handelsüblichen
Klebstoffen. Wurde der Bodenbelag mit dem vom Antrag¬
steller genannten Klebstoff auf die Probenträgerplatte
geklebt, gilt das Ergebnis der Brandversuche lediglich für
den untersuchten Verbund.

8.2	Kritische Strahlungsintensität
Die kritische Strahlungsintensität I in W/cm^ wird aus der
beim Brandversuch gemessenen Brennstrecke anhand des
bei der Kalibrierung (siehe Abschnitt 9) gewonnenen Strah¬
lungsprofils ermittelt. Brennstrecken von weniger als 10 cm
werden mit einer kritischen Strahlungsintensität I von
1,1 W/cm^ bewertet.

Aus den Ergebnissen wird der Mittelwert berechnet. Bei
Prüfungen von Proben in Fertigungsrichtung und querzu ihr
wird der Mittelwert der drei Ergebnisse bei gleicher Ver¬
suchsanordnung berechnet.

8.3	Rauchentwicklung
Aus dem beim Brandversuch aufgezeichneten Verlauf der
Rauchentwicklung werden folgende Werte ermittelt:

—	maximale Lichtschwächung:
Angabe in %

—	Integralwert:
Nach Gleichung (1) wird der Integralwert definiert als
bestimmtes — über die Versuchsdauer von 30 min ermit¬
teltes — Integral der Lichtschwächung.

t = 30

Integralwert = f S • dt	(1)
(=0

Hierin bedeuten:
S Lichtschwächung
t Zeit in min

9	Kalibrierung
9.1 Häufigkeit
Das Strahlungsprofil soll in monatlichen Abständen geprüft
werden. Wenn sich dabei keine Änderungen ergeben und
keine Veränderungen am Gerät vorgenommen wurden,
kann das Kalibrierungsintervall auf höchstens 6 Monate
ausgedehnt werden.

9.2 Einstellung des thermischen Gleichgewichts¬
zustandes

Zunächst wird die Kalibrierprobe mit dem Probenhalter auf
dem Unterstützungsrahmen angebracht. Während dieser
sich außerhalb der Kammer befindet, wird die Prüfkammer
nach Abschnitt 7.1 vorbereitet. Das Gas- Luft- Gemisch ist
so einzustellen, daß der Strahler nach etwa 1 h Brenn¬
zeit eine Schwarzkörpertemperaturvon etwa 775 K(500°C)
gemessen mit dem Strahlungspyrometer nach Ab¬
schnitt 5.72 aufweist. In der Prüfkammer soll dabei eine
Temperatur— gemessen mit dem In Bild 2 angegebenen
Thermoelement —von (150 + 10) °C herrschen. Wenn diese
Gleichgewichtsbedingungen erreicht sind, wird der Unter¬
stützungsrahmen mit der darauf fixierten Kalibrierprobe in
die Kammer eingeschoben.

Zur Einstellung eines thermischen Gleichgewichtes (z.B.
nach Änderung des Gas-Luft-Gemisches) wird 0,5 h ge¬
wartet.

9.3 Messung des Strahlungsprofils
Zunächst wird die Strahlungsintensität mit dem Strahlungs¬
meßgerät nach Abschnitt 5.72 in einem Abstand von 40 cm
von der Probennull-Linie gemessen. Dazu wird das Strah¬
lungsmeßgerät von unten so durch die Bohrung der Kali¬
brierprobe geführt, daß die Empfängerfläche etwa 2 mm
über und parallel zur Oberfläche der Kalibrierprobe liegt.
Die Strahlungsintensität wird nach 30 bis 40 s abgelesen.
Falls dabei die in Bild 5 angegebenen Werte nicht erreicht
werden, ist das Gas-Luft-Gemisch zu ändern und die Mes¬
sung zu wiederholen.

Anschließend wird die Strahlungsintensität an den übrigen
acht Meßstellen in gleicherweise gemessen.

Nach der Messung bei 90 cm wird die Messung abschlie¬
ßend bei 40 cm wiederholt. Liegt bei dieser Messung die
Strahlungsintensität noch immer innerhalb der vor¬
geschriebenen Grenzabweichungen (siehe Bild 5) und
nicht mehr als 0,02 W/cm^ unter oder über dem Ausgangs¬
wert, so ist der Kalibriervorgang beendet und die Kalibrier¬
probe wird aus der Kammer gezogen. Nach 0,5 h werden bei
unveränderten Einstellungen die Strahlertemperatur sowie
die Kammertemperatur gemessen.

Die Strahlungsintensitäten werden in Abhängigkeit vom
Abstand von der Probennull-Linie graphisch dargestellt.

1 0 Prüfbericht
Anmerkung: Prüfberichte, die zur Beantragung eines Prüf¬

zeichens dienen, erhalten die (Jberschrift: „Prüfbe¬
richt zur Beantragung eines Prüfzeichens".

Im Prüfbericht Ist anzugeben:
a)	Handelsbezeichnung und Beschreibung des Bodenbe¬

lages nach Art (z. B. Herstelltechnik, wesentliche
Bestandteile), Aussehen und Aufbau, Maße, Rohdichte
bzw. Flächengewicht, Vermerk über amtliche oder nicht¬
amtliche Probenahme

b)	Herstellung und Aufbau der Probekörper, Versuchs¬
durchführung, Anzahl der Versuche

c)	Maximale Brennstrecke, kritische Strahlungintensität,
zeitlicher Verlauf der Lichtschwächung — alle Werte für
jeden Probekörper sowie die Mittelwerte

d)	Besondere Beobachtungen (Nachbrennen, Nachglim¬
men, Ablöschen), Aussehen der Proben nach dem
Brandversuch (z.B. Lichtbild).
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Bild 1. Anordnung des Gerätes

A
-10^15 [vießpyni^)- fyp [jje

-Luftgeschwindigkeit

Rand
der porösen
keramischen
Strahler¬
fläche

U90i10

Lichtmeß¬
Strecke

Prüfkammer

Zündbrenner

Traggestell

Bild 2. Gerät
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Schnellschlußverbindung

Probenhalter
mOtio

100
-=t-

- 26^1 1
J015i10

1K0J5

110

'Kalibrierprobe

±1

^ I Ln
r-ji

Ln
(VI
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Bild 3. Kalibrierprobe in Probenhalter

Spülluftzufuhr

Meßlicht¬
empfänger

1195
Spüllüftzufuhr

Manschette

S Meßlichtgeber1
Abzugshaube

Stahlrohr zwischen Abzugshaube und
Abzug mit Spüüuft (25l/h jeRohr)

Probe

Bild 4. Meßlichtgeber und -empfänger auf gemeinsamer Halterung, die außen an einem Punkt
befestigt ist

Abstand von der Strahlungs¬ Grenz¬
Probennull-Linie intensität abweichungen

cm W/cm^ W/cm2

10 1,1 + 0,04
20 0,91 -t- 0,04
30 0,7 4- 0,04
40 0,5 -H 0,02
50 0,35 -H 0,02
60 0,24 -H 0,02
70 0,19 + 0,02
80 0,15 -h 0,02
90 0,11 -H 0,02

10 20 30 UQ 50 60 70 80
Abstand von der Probennull -Linie in cm —

Bild 5. Strahlungsprofil
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DIN 4102 Teil 14 Seite 7

Zitierte Normen und andere Unterlagen

DIN 50014
DIN 50 055

DIN 4102 Teil 1
DIN 7168 Teil 1
DIN 17 440

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Baustoffe; Begriffe, Anforderungen und Prüfungen
Allgemeintoleranzen; Längen- und Winkelmaße
Nichtrostende Stähle; Technische Lieferbedingungen für Blech, Warmband, Walzdraht, gezogenen
Draht, Stabstahl, Schmiedestücke und Halbzeug
Klimate und ihre technische Anwendung; Normalklimate
Lichtmeßstrecke für Rauchentwicklungsprüfungen

ISO/DIS 9239 : 1988 2) Critical Radiant Flux of Textile Floor Coverings Using a Radiant Heat Energy Source
„Mitteilungen" des Instituts für Bautechnik 3)

Erläuterungen
Der Gemeinschaftsarbeitsausschuß NMP/NABau855 „Radiant panel test" hat die vorliegende Norm erstellt.
Die Prüfung nach dieser Norm erfolgt praxisgerecht mit horizontaler Probenanordnung. Erfahrungen haben gezeigt, daß sich
hierbei günstigere Ergebnisse ergeben als bei vertikaler Probenanordnung. Dies steht in Einklang mit Erfahrungen aus Scha¬
densfeuern, bei denen der Abbrand auf dem Boden angeordneter Baustoffe geringer ist als der vergleichbarer Baustoffe an
Wänden und Decken.
Bei Bodenbelägen, die die Anforderungen der Baustoffklasse DIN 4102 — B 1 erfüllen, kann nicht davon ausgegangen werden,
daß sie auch als Wandbekleidung die Anforderungen der Baustoffklasse DIN 4102 — B 1 bei Prüfung im Brandschacht erfüllen.

Internationale Patentklassifikation
A 62 C 3/00
E04F 15/00
G01 K
G01 J
G01 N

2)	Zu beziehen durch: Beuth Verlag GmbH (Auslandsnormenverkauf) Burggrafenstraße 6, 1000 Berlin 30
3)	Zu beziehen bei: Gropius'sche Buch- und Kunsthandlung, Hohenzollerndamm 170, 1000 Berlin 31.
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